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1 Einleitung

Der noérdliche Abschnitt des BBPLG-Vorhabens Nr. 19 Urberach — Pfungstadt - Weinheim
verlauft auf etwa 66 km durch die Bundeslander Hessen und Baden-Wurttemberg. Auf den
ersten ca. 27 km von der Umspannanlage Urberach bis zum Punkt Griesheim-Nord ist eine
Umbeseilung sowie ein Austausch von Isolatorenketten auf der Bestandsleitung Bl. 4591
geplant. Der zweite Streckenabschnitt verlauft vom Punkt Griesheim-Nord bis zur
Umspannanlage in Pfungstadt. Auf der ca. 7,5 km langen Strecke soll die neue Leitung
Bl. 4604 nach dem aktuellen Planungsstand von Neubaumast Nr. 1 bis Nr. 4 (Bl. 4604)
zunachst zwischen und ab dem Neubaumast Nr. 5 (Bl. 4604) parallel zu den bestehenden
Leitungen BIl. 4591 und DB Nr. 0441 errichtet werden (Parallelneubau). Auf den 32 km von
der Umspannanlage Pfungstadt bis zur Umspannanlage Weinheim ist ebenfalls ein
Leitungsneubau (BIl. 4604), hier nun als Ersatzneubau in bestehender Trasse, geplant.
Hierzu soll die bestehende 220-kV-Leitung (Bl. 4504/4505) abgebaut und durch die neue
380-kV-Leitung ersetzt werden (vgl. Register 1).

Das Vorhaben verlauft in weiten Teilen durch landwirtschaftlich genutzte Gebiete, sodass
eine vorrangige Betroffenheit von landwirtschaftlichen Flachen entsteht. Landwirtschaft ist
daher ein wichtiges und sensibles Thema, das bei verschiedenen Akteursgruppen (wie
Grundeigentimern, Pachtern, Tragern offentlicher Belange, Verbanden, der Bevdlkerung)
besonders im Fokus steht.

Die Errichtung einer Hochstspannungs-Freileitung auf landwirtschaftlichen Flachen kann zu
unterschiedlichen temporaren und dauerhaften Einflissen auf landwirtschaftliche Belange
fuhren. Bauzeitlich kdnnen Einschrankungen bei der Bewirtschaftung der Nutzflachen und
Hofstellen durch Errichtung von Arbeitsflachen und Zuwegungen auftreten. Des Weiteren
kann es z. B. durch den Baustellenverkehr, Grindungsmaflinahmen und mdgliche
Stoffeintrage zu Auswirkungen auf Nutzflachen, Wegen, Graben und Drainagen kommen.

Bau- und anlagebedingt kommt es zu temporaren und dauerhaften
Flacheninanspruchnahmen durch Arbeitsflachen, Masten und Mastfundamente, was
wiederum eine Nutzungseinschrankung landwirtschaftlicher Flache einerseits durch die
Bauarbeiten, andererseits durch die Masten selbst nach sich zieht. Grundsatzlich sind auch
Beschrankungen durch die Lage von landwirtschaftlich genutzten Flachen im
Schutzstreifen maglich.

Zusatzlich zu den Flachen im Bereich des Leitungsverlaufs selbst werden i. d. R. weitere
landwirtschaftliche Flachen fir die erforderlichen KompensationsmalRnahmen
(Naturschutzrechtlicher Ausgleich, MaRnahmen aus dem Forstrecht) beansprucht und
stehen daher teilweise nicht mehr oder nur eingeschrankt fur die landwirtschaftliche
Produktion zur Verfigung.

Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Unterlage die moglichen Auswirkungen des
Vorhabens auf die Landwirtschaft zusammengefasst werden. Dazu werden relevante
Aspekte aus den Schutzglitern Boden, Flache sowie Kulturelles Erbe und sonstige
Sachguter zusammengetragen und unter landwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet.
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Des Weiteren werden MalRnahmen zur Vermeidung und Reduzierung der Betroffenheit
landwirtschaftlicher Flachen erortert.

2 Landwirtschaft in der ubergeordneten Planung

Das vorliegende Vorhaben betrifft die Bundeslander Hessen und Baden-Wirttemberg,
weshalb auch lbergeordnete Planungen beider Lander betroffen sind.

Hessen

Der aktuell glltige Landesentwicklungsplan Hessen stammt aus dem Jahr 2000 und ist
zuletzt 2018 durch die Verordnung Uber die Dritte Anderung des Landesentwicklungsplans
Hessen 2000 geandert worden (HMWEVL 2018). Laut dem aktuell glltigen
Landesentwicklungsplan liegt der UR in folgenden landwirtschaftlich relevanten
Planungsbereichen:

o Der Umbeseilungsabschnitt der geplanten 380-kV-Hdchstspannungsleitung
zwischen Urberach und Weinheim liegt westlich von Urberach im ,agrarischen
Vorzugsraum® Rodgau sowie im agrarischen Vorzugsraum Ried/Bergstralle, der
sich grofflachig von Mainz Uber GroRR-Gerau bis nach Heppenheim zieht. Der
Parallel- und Ersatzneubauabschnitt der geplanten 380-kV-
Hochstspannungsleitung schneidet ebenfalls den agrarischen Vorzugsraum
Ried/Bergstral’e. Agrarische Vorzugsraume stellen aus Landessicht groRRraumig
zusammenhangende Flachen, insbesondere mit hohem Ertragspotenzial, oder in
den Agrarplanungen hoch bewertete Flachen dar.

Der UR innerhalb der Landkreise Offenbach am Main, GroR-Gerau, Bergstralle, Darmstadt-
Dieburg und entlang der kreisfreien Grofdstadt Darmstadt befindet sich im
Zustandigkeitsbereich des Regierungsprasidiums (RP) Darmstadt. Der fir den UR geltende
Regionalplan Sidhessen/Regionale Flachennutzungsplan 2010 (RP DARMSTADT 2011)
wurde am 17. Dezember 2010 von der Regionalversammlung beschlossen und im Juni
2011 von der Landesregierung genehmigt. Mit der Bekanntmachung am 17. Oktober 2011
(Staatsanzeiger 42/2011) ist der Plan in Kraft getreten. Der Regionalplan Stidhessen bildet
zusammen mit dem Regionalen Flachennutzungsplan (RegFNP) 2010 einen gemeinsamen
Plan. Der Regionalplan trifft fir den UR folgende landwirtschaftsbezogene Aussagen:

e Kategorie 10 ,Land- und Forstwirtschaft*. Der Wald und die landwirtschaftlichen
Flachen einschlieBlich ihrer wirtschaftlichen, 0©kologischen, sozialen und
gesellschaftlichen Funktionen im UR sollen nachhaltig gesichert werden und sind
daher Uberwiegend als ,Vorranggebiet Forstwirtschaft® (10.2) und als
,vorranggebiet fur Landwirtschaft® (10.1) ausgewiesen. Die im Vorhabengebiet
liegenden und nicht als ,Vorranggebiete fur Landwirtschaft® ausgewiesenen
Ackerflachen sind zudem fast vollstandig als ,Vorbehaltsgebiete fur Landwirtschaft"
(10.1) festgelegt. Daruber hinaus liegen vereinzelt ,Vorbehaltsgebiete fur
Forstwirtschaft” (10.2) im Eingriffsbereich der geplanten 380-kV-Freileitung. Hierbei
handelt es sich um kleinflachige Bereiche, die fur Aufforstung oder Sukzession
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vorgesehen und/oder flr Ausgleichsmalinahmen geeignet sind und mit rechtlicher
Bindungswirkung Wald werden sollen.

Fur den Untersuchungsraum liegen gemafR der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen
Fachplans Stdhessen (2011) (LFS) entsprechende Flachenbewertungen vor. In diesem
erfolgt eine Betrachtung der Feldflurfunktionen, wobei der Hauptfokus auf der Darstellung
und Analyse der bestehenden landwirtschaftlichen Situation liegt. Nicht zur Feldflur zahlen
u.a. zusammenhadngende Siedlungsbereiche, Gewerbe- und Industriegebiete und
Forstflachen. Im LFS werden in der Gesamtbewertung der Feldflurfunktionen zusatzlich die
Ernahrungs- und Versorgungsfunktion, die Einkommensfunktion, Arbeitsplatzfunktion,
Erholungsfunktion und die Schutzfunktion beschrieben, bewertet und entsprechend in den
Kategorien (1a, 1b, 2 und 3) klassifiziert. Gemall dem LFS wird der Ernahrungs- und
Versorgungsfunktion im Sinne des LFS als elementarer Grundfunktion der Feldflur das
grofite Gewicht zugeschrieben. Entsprechend werden Flachen, die bei der Ernahrungs- und
Versorgungsfunktion in der hoéchsten Stufe (Stufe 1) eingruppiert sind, in der
Gesamtbetrachtung ebenfalls am glnstigsten bewertet (Stufe 1a).

Unter Berlcksichtigung der im  Untersuchungsraum  primdr vorkommenden
Flacheneinstufung 1a (héchster Bedeutung) ist der Vorhabentrager angehalten die
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen auf das kleinstmdgliche Maf’ zu minimieren
und wenn moglich die Maststandorte auf den Randbereich der Ackerschlédge zu
beschranken. Hierzu wurde schon auf Planungsebene wu.a. in Hinblick auf
landwirtschaftliche Belange ein Optimierungsprozess in Riicksprache mit den Eigentimern
durchgeflihrt, die bereits in die Planung eingeflossen sind.

Baden-Wirttemberg

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar ist nach Art.5 Abs.5 Satz3 des
Staatsvertrages mit Datum vom 15. Dezember 2014 fir den baden-wirttembergischen und
den rheinland-pfélzischen Teil des Verbandsgebietes verbindlich (VERBAND REGION RHEIN-
NECKAR 2014).

Der Regionalplan Rhein-Neckar trifft fur den UR folgende landwirtschaftsbezogene
Aussagen:

o Kategorie ,Vorranggebiete fir die Landwirtschaft® (Z): Die Masten 100-105
(Bl. 4604, Ersatzneubau) und 107 (Bl. 4604, Ersatzneubau), 1053 (Bl. 0171) sowie
38A (BI. 7600) finden sich in ,Vorranggebieten fiir die Landwirtschaft‘. Diese
Flachen stellen die unter Berticksichtigung der Standorteigenschaften vorrangig fur
die landwirtschaftliche Nutzung vorzuhaltenden Flachen dar.

o Kategorie ,Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft* (G): Im Vorhabengebiet findet
sich eine als ,Vorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft‘ festgelegte Flache. Hier
soll die landwirtschaftliche Nutzung im Vergleich zu anderen Raumanspriichen
besonders gewichtet werden.
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3 Relevante Wirkungen des Vorhabens

Landwirtschaftliche Belange werden im UVP-Bericht (Register 17) innerhalb der
Schutzglter Boden, Flache und Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter betrachtet.
Folgende, aus dem UVP-Bericht abgeleitete und an die Belange der Landwirtschaft
angepasste Wirkfaktoren sind dabei relevant:

Tabelle 1: Relevante Wirkfaktoren (in Anlehnung an UVP-Bericht (Register 17)) und deren
potenzielle Auswirkungen

Potenzielle Auswirkungen auf die relevanten Schutzgiiter

Wirkfaktor

Boden

Flache

Kulturelles Erbe und
sonstige Sachgiiter

Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte (temporéare)
Flacheninanspruchnahme
durch Arbeitsflachen und
Zuwegungen sowie
MaRnahmen zur
Mastgrindung bzw. zum
Riickbau der Masten/
Fundamente

e  Veranderung von
Bodenstruktur und -funktion
sowie Standortfaktoren
(durch Verdichtung,
Erosion, Bodenabtrag,
GrundungsmafRnahmen)

e  Temporare
Grundwasserabsenkung,
Veranderung
Bodenwasserhaushalt

e  Schadliche
Bodenveranderungen
aufgrund bleihaltiger
Beschichtungen oder
behandelter Holzschwellen-
fundamenten

. temporarer Verlust
von Ackerflache,
Nutzungsein-
schrankungen

. temporarer Verlust
von Ackerflache,
Nutzungsein-
schrankungen

Staub-, Schadstoff- und
Schallemissionen sowie
sonstige Stérungen durch
den Baubetrieb

e  Stoffeintrag in Boden und
Gewasser inkl. Triibung,
Veranderung des Abflusses

Anlagebedingte Wirkfaktore

Anlagebedingte (dauerhafte)
Flachen- bzw.
Rauminanspruchnahme
durch Mastgevierte und,
Mastfundamente und
Leiterseile bzw.
Schutzstreifen

e  Veranderung des
Grundwassers und der
Bodenstruktur durch
unterirdische
Rauminanspruchnahme der
Fundamente

e  dauerhafter Verlust

von Ackerflache,
Nutzungsein-
schrankungen

dauerhafter Verlust von
Ackerflache,
Nutzungsein-
schrankungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte stoffliche
und nichtstoffliche
Emissionen sowie sonstige
Stoérungen durch
regelmafRige Wartungs- und
Instandsetzungs-
maflnahmen

e  Stoffeintrag in Boden und
Gewasser inkl. Triibung,
Veranderung des Abflusses

e  dauerhafter Verlust

von Ackerflache,
Nutzungsein-
schrankungen

4 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflache

In den nachfolgenden Teilkapiteln wird eine kurze Bestandsbeschreibung und -bewertung
fur die landwirtschaftlich relevanten Schutzguter konkretisiert. Die Bewertung erfolgt dabei
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unter Angabe der Bedeutung des jeweiligen Erfassungskriteriums fir das Naturgut sowie
der Empfindlichkeit der Erfassungskriterien gegentber den Wirkungen des Vorhabens.
Basierend auf den  Aussagen des UVP-Berichtes (Register 17), des
Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Register 18/18.1) und des
Bodenschutzkonzeptes (Register 27) werden daraufhin die Auswirkungen der relevanten
Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 3) auf landwirtschaftliche Nutzflachen beschrieben.
Anschlie3end erfolgt eine Erheblichkeitsbewertung.

Der Untersuchungsraum (UR) basiert auf den im UVP-Bericht festgelegten UR der
relevanten Schutzglter Boden, Flache und Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter. Diese
betragen im Umbeseilungsabschnitt 100 m bzw. in den Neubauabschnitten 200 m beidseits
der Trassenachse. Die Wirkfaktoren werden differenziert nach baubedingten,
anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkungen.

4.1 Naturgut Boden

In der nachfolgenden Tabelle sind neben der Flache die landwirtschaftsrelevanten
Bodenfunktionen auf Grundlage flir die neun Bodentypengruppen des
Untersuchungsraums bewertet worden. Die Bewertung berlcksichtigt dabei die
Auspragung der Bodentypengruppen im Untersuchungsgebiet. Zudem werden auch die im
Rahmen der Bodenkartierung erhobenen Bodendetails wie Bodenarten, Machtigkeit,
Staunasse und Bodenzahl mitbertcksichtigt (vgl. Register 27). Des Weiteren findet sich
eine Zusammenfassung der Verdichtungsempfindlichkeit der jeweiligen
Bodentypengruppen

Tabelle 2: Bewertung der landwirtschaftsrelevanten = Bodenfunktionen und der

Verdichtungsempfindlichkeit fur die Bodentypengruppen im
Untersuchungsraum
=
Bedeutung E
=
2
=]
5 8 £
Fliche g S5 g.
Bodentypengruppe im UR = = [ =
[m?] £ £ 2 2
c = T o¥X c
E g SET =
[7) 7] Cw g =
(e)] c o D 0
£ 2 XL B
i 3 €9 S
Ah/C-Bdden 207.999 | hoch mittel mittel gering bis
hoch
Auenbdden 790.957 | hoch hoch mittel mittel bis hoch
Braunerden 3.648.677 | gering bis mittel gering gering bis
hoch hoch
Gleye 7.082.044 | gering bis mittel mittel gering bis
mittel hoch
Lessivés 533.731 | hoch mittel mittel hoch
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Register 25 — Landwirtschaftliche Belange

2021

*
Bedeutung c
S
5 5 z
Flache g S5 S
Bodentypengruppe im UR 5 = 'g € c qE,
[m?] £ £ @ ;9 2
c = ok c
2 g SES 2
7] 7} w2 <
()] c O O 2
g 2 XL B
i s € oa S
Moore 1.140.023 | mittel bis hoch hoch mittel bis hoch
hoch
Pelosole 2.939.280 | hoch mittel hoch mittel
Stauwasserbdden 2.379.023 | gering bis mittel mittel gering bis
hoch hoch
Terrestrische anthropogene Bdden | 1.709.376 | hoch mittel mittel bis hoch hoch

*Zusammenfassung der Verdichtungsempfindlichkeit der im UR vorkommenden Bodentypengruppen.
Bodentypenspezifische Zuordnung im UVP-Bericht (Register 17), Kapitel 5.4.5.

4.1.1 Baubedingte Wirkungen

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen und der Zuwegungen kommt es zu einer
zeitlich begrenzten Einwirkung auf die Bdden durch Befahren, das Aufstellen von
Maschinen/ Geraten/ Gerlsten sowie durch das temporare Ab- und Zwischenlagern von
Bodenaushub und Baumaterialien.

Verdichtung

Folgende Tabelle zeigt die Grélke der temporér in Anspruch genommenen Flachen, die
jeweils beanspruchten Boéden, ihre Bedeutung und (Verdichtungs-)Empfindlichkeit.

Tabelle 3: Ausmall der temporaren Flacheninanspruchnahme in Bezug auf die
Verdichtungsempfindlichkeit der Béden im UR
Leitungskategorie | Bodentypengruppe Bedeutung | Verdichtungs- Flache
empfindlichkeit [ha]
Umbeseilung Auenbdden hoch hoch 0,03
BI. 4591 . -
Braunerden mittel mittel 0,68
gering 0,63
Gleye mittel mittel 0,20
gering 2,51
Moore hoch mittel 0,20
Stauwasserbodden mittel mittel 2,95
gering 1,57
hoch 2,09
Neu-/Rickbau Auenboden hoch mittel 7,87
hoch 7,91
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Leitungskategorie | Bodentypengruppe Bedeutung | Verdichtungs- Flache
empfindlichkeit [ha]
Braunerden mittel gering 8,54
hoch 2,76
Gleye mittel mittel 9,29
gering 0,05
hoch 2,10
Lessivés mittel hoch 1,99
Moore hoch mittel 3,54
hoch 0,74
Pelosole mittel mittel 1,89
Stauwasserbdden mittel mittel 0,43
gering 1,30
hoch 10,24
Terrestrische anthropogene mittel hoch 1,19
Boden
Summe 70,70

Fir Maststandorte bzw. Arbeitsflachen, die sich nicht unmittelbar neben Stral3en oder
Wegen befinden, mussen temporare Zuwegungen mit einer Breite von ca. 3,5m
eingerichtet werden. Um Bodenverdichtungen im Bereich von Zuwegungen vorzubeugen,
werden diese entweder temporar auf Vlies geschottert oder Fahrplatten aus Aluminium,
Stahl oder Holz ausgelegt (vgl. V8). Die Zuwegungen werden dabei auf dem bestehenden
Oberboden errichtet, ein Abschieben ist nicht nétig. Die fur die Zuwegungen in Anspruch
genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumalnahmen in ihren
Ausgangszustand versetzt (vgl. V5). Unter diesen Voraussetzungen kdénnen
landwirtschaftlich relevante nachteilige Beeintrachtigungen auf Boden in den Bereichen von
geplanten Zuwegungen ausgeschlossen werden.

An den bestehenden Masten der Bl. 4591 (Umbeseilungsabschnitt) werden Arbeitsflachen
mit einer Grofle von je ca. 300 m? (i. d. R. ca. 12,5 m x 24 m) an Tragmasten und ca.
1.600 m? an Abspannmasten bendtigt. Da fur die Umbeseilung weniger schwere Fahrzeuge
bendtigt werden und die Belastung der Béden durch die MaRnahmen an den Trag- und
Abspannmasten der Bl. 4591 deutlich geringer ausfallen als an den Neubauten, kann von
einer geringen Wirkintensitat ausgegangen werden. Zur Vermeidung von nachteiligen
Umweltauswirkungen werden je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen fur die
eingesetzten Fahrzeuge innerhalb der Arbeitsflachen Fahrplatten aus Aluminium, Stahl
oder Fahrbohlen aus Holz ausgelegt (vgl. V8). Somit sind Beeintrachtigungen von
betroffenen Bdden auszuschliel3en.

Zusatzlich zu den bereits angesprochenen Arbeitsflachen an den Masten selbst werden je
Abspannmast zwei jeweils rd. 600 m? grofl3e Arbeitsflachen mit einer Abmessung von ca.
20 m x 30 m fur Seilzugmaschinen bendtigt. Diese werden auf dem Oberboden errichtet.
Da sich diese Flachen ausnahmslos auf Bdden mit einer maximal mittleren
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Verdichtungsempfindlichkeit befinden und die betroffenen Flachen nach Abschluss der
Baumallnahmen in ihren Ausgangszustand zurlickversetzt werden und dies eine
Auflockerung des Bodens einschlief3t (vgl. V5), kdnnen relevante Beeintrachtigungen durch
Verdichtung im Falle aller betroffenen Boden ausgeschlossen werden.

Die GroRRe der Arbeitsflache an Neubauten, einschlieRlich des Maststandortes, betragt pro
Neubaumast im Durchschnitt ca. 3.600 m? (60 m x 60 m). Zwar werden auch in diesem Fall
je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen fir die eingesetzten Fahrzeuge innerhalb der
Arbeitsflachen Fahrplatten aus Aluminium, Stahl oder Fahrbohlen aus Holz ausgelegt (vgl.
V8), die Wirkintensitat ist jedoch nicht zuletzt durch die hdhere Belastung der Béden durch
schwerere Maschinen (im Vergleich zum Umbeseilungsabschnitt) mit hoch zu bewerten.
Daher konnen Verdichtungen im Zuge der Baumalnahmen an den Neu- und
Ruckbauleitungen flur Bdden mit einer hohen Verdichtungsempfindlichkeit nicht von
vorneherein ausgeschlossen werden.

Sollte es im Zuge der Baumalinahmen zu Verdichtungen kommen, wird im Zuge der V5
eine anschlieRende Rekultivierung vorgenommen. Beispiele aus der Landwirtschaft zeigen
jedoch, dass eine (Auf-) Lockerung von verdichteten Béden nur eingeschrankt moglich ist
und nicht selten aufwandige, wiederkehrende Malinahmen fiir einen begrenzten Erfolg
noétig sind (Bundesverband Boden 2013).

Daher kénnen landwirtschaftlich relevante Beeintrachtigungen des Bodens durch den
Wirkfaktor in Bezug auf mogliche Verdichtungen im Bereich der Arbeitsflachen an Neu- und
Rickbaumasten an dieser Stelle trotz der Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen. (vgl.
Kap. 6) fur Boéden mit einer hohen Verdichtungsempfindlichkeit nicht ausgeschlossen
werden.

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Abarbeitung der
naturschutzrechtlichen  Eingriffsregelung nach §15 BNATSCHG) werden die
Beeintrachtigungen von Bdden in Bereichen von temporaren Arbeitsflachen entsprechend
bilanziert als Konflikt Bo2 ,Beeintrachtigung von Bdden durch baubedingte
Flacheninanspruchnahme (Verdichtung)“ und ein Ausgleich/Ersatz vorgesehen (vgl. LBP,
Register 18).

Erosion

Es liegen an zahlreichen Standorten Bodenarten vor, die eine hohe Gefahrdung gegeniber
Wassererosion aufweisen (vgl. Bodenschutzkonzept, Register 27). Allerdings ist fur das
Risiko durch Wassererosion ein wichtiger zweiter Faktor zu beachten, namlich die Neigung
am jeweiligen Standort. Das Erosionsrisiko kann hier (erganzend zur Kartierung) gut tber
topographische Karten oder vor Ort Uber die Exposition, die Hangneigung und -lange
abgeschatzt werden. Vereinfacht kann gesagt werden, dass nur, wenn merkliche
Hangneigung (5 %) und erosiv anféllige Bodenarten als Kombination vorkommen, der
Gefahr durch Wassererosion besonderes Augenmerk zu schenken ist. Da das gesamte
Vorhabengebiet weitestgehend reliefarm und eben ist, kann die Wassererosion bei der
Anlage der Arbeitsflachen vernachlassigt werden (vgl. Bodenschutzkonzept, Register 27).
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Fur in Mieten abgelagertes Bodenmaterial wird durch die Neigung der Flanken von einer
erhohten, mittleren Wirkintensitat ausgegangen. Es gelten neben den allgemeinen
Minderungs- und Vermeidungsmaflnahmen die Malinahmen V10 und V11, welche u. a.
eine Zwischenbegrinung bzw. Abdeckung sowie eine Befeuchtung der Bodenmieten
gegen Winderosion bei einer Lagerung Uber mehrere Wochen vorsieht (vgl. Kap. 6).

Winderosion kann zu Nahrstoffverlagerung aus dem Oberboden fiihren. Wo grof3e Flachen
mit brachliegenden stark gefahrdeten Oberbdden vorliegen, kann es zu
Staubentwicklungen kommen, die unter Umstanden durch Sichtbehinderung fur Autofahrer
gefahrlich sein kénnen. Besonders gefahrdet ist der Oberboden nur bei den beiden
Masten 37 und 47 (BIl. 4604) an Niedermoorstandorten (vgl. Bodenschutzkonzept,
Register 27). Diese Bereiche sind durch regelmaliges Befeuchten mit Schlauch,
Wassersprenger oder Glllewagen mit Spriihvorrichtung zur Vermeidung von Winderosion
feucht zu halten (V10). In Verbindung mit der bodenkundlichen Baubegleitung (V2) kbnnen
Beeintrachtigungen von Béden aufgrund von Wasser- und Winderosion ausgeschlossen
werden.

Bodenabtrag, Griindungsmalnahmen

In der Regel fiihren Bodenabtrage zu einem erheblichen Bodenfunktionsverlust. Dieser
Verlust an Funktionserflllung ist abhangig vom Ausgangszustand, dem Ausmal} des
Abtrags sowie dem Zustand bzw. der Leistungsfahigkeit des ,Restbodens” (HLNUG 2018).
Dies trifft jedoch nur zu, wenn der abgetragene Boden nicht wieder verfiillt wird. Wenn
(Ober-)Boden nur zeitweilig abgetragen wird, koénnen die Bodenfunktionen durch
entsprechende MalRnahmen bei Ein- und Ausbau sowie der Zwischenlagerung
wiederhergestellt werden (LUBW 2012).

Fir die geplanten Masten sind Zwillingsbohrpfahlfundamente geplant und
Einzelbohrpfahlfundamente der Masten Nr. 1033 (BIl. 0112) und 1053 (Bl. 0171)). Hierbei
erhalt jeder der vier Mastecksticle ein eigenes Fundament, bestehend aus zwei
Bohrpfahlen mit einem Durchmesser von bis zu 1,8 m und je nach Tragfahigkeit der
Bodenschichten einer Lange von bis zu 30 m. Die zwei Bohrpfahle eines Masteckstiels
werden miteinander durch einen Betonriegel (ca. 3 m x 7 m) verbunden und mit einem
Fundamentkopf (ca. 2,1 m Durchmesser) versehen. Zur Herstellung dieser Fundamente
wird je Maststandort eine plusformige, abgebdschte Baugrube auf einer Flache von ca.
512 m? angelegt (vgl. Erlauterungsbericht, Register 1). Um eine tiefgreifende und vor allem
dauerhafte Zerstérung von Bodenfunktionen durch die Herstellung der Baugruben zu
vermeiden, erfolgt der Aus- und Einbau der Bodenmaterialien lagenweise. Beim
Wiedereinbau des Bodens ist der Oberboden ohne mechanische Verdichtung aufzutragen,
ein Abwalzen mit landwirtschaftlicher Bodenwalze ist zuldssig. Die Befahrung des
wiederhergestellten Oberbodens rund um die Masten mit schwerem Gerat ist nicht zuldssig
(V9).

Auch erfolgt eine Anlage von Baugruben fur den Rickbau von Bestandsfundamenten der
Rickbaumasten. Diese werden (mit Ausnahme von Schwellenfundamenten, welche
komplett ausgebaut werden missen, vgl. Masttabellen, Register 4) bis in eine Tiefe von
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1,2 m unter EOK zuriickgebaut und mit dem Uberschiissigem Bodenmaterial aus der
Herstellung der Neubaumasten aufgefiillt, sodass eine landwirtschaftliche Nutzung méglich
wird.

Mit der Beachtung der o. g. Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen. (vgl. Kap. 6) sind
dauerhafte Beeintrachtigungen von betroffenen Béden durch die Grindungsmalnahmen
nicht zu besorgen.

Schadstoffeintrag in Boden

Aufgrund des Vorhandenseins von mit Schwermetallen belasteten Anstrichen von
Rickbaumasten sowie dem Rickbau von mit Teerdl getrankten Schwellenfundamenten
sind schadliche Bodenveranderungen durch baubedingte Maflnahmen moglich (vgl.
Bodenschutzkonzept, Register 27). Um Eintragen von Schwermetallbelastungen in Boden
und Grundwasser entgegenzuwirken, wird beim Rulckbau entsprechender Masten im
direkten Mastumfeld und der Mastflache Folie ausgelegt, sodass bei der Demontage
abplatzende Bestandteile auf der Folie zum Liegen kommen. Auch das demontierte
Mastgestange wird auf Folie oder Vlies gelagert. Damit wird sichergestellt, dass bei den
Ruckbauarbeiten sowie bei der Lagerung und Manipulierung der Mastteile entstehende
Farbabplatzungen aufgefangen und fachgerecht entsorgt werden kénnen. Das abgeplatzte
Material ist aufzusammeln und zu entsorgen (vgl. V12). Im Umfeld der betroffenen Masten
sind des Weiteren Oberbodenuntersuchungen durchzufiihren. Wird hier eine bereits
bestehende Belastung nachgewiesen, ist der Bodenaushub auf Vlies getrennt von
unbelastetem Boden zu lagern und bei Uberschreitung der Vorgaben der BBODSCHV sowie
in Abstimmung mit den zustandigen Bodenbehdrden zu entsorgen (vgl. V13). Das so unter
Umstanden wegfallende Bodenmaterial wird mit dem Uberschussigen Aushub aus der
Herstellung der Neubaumasten aufgefillt. Unter diesen Umstéanden kénnen nachteilige
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflachen ausgeschlossen werden.

Um schadlichen Bodenveranderungen durch den Rickbau von 125 in Teerdl getrankten
Schwellenfundamenten vorzubeugen, sind diese vollstandig zuriickzubauen und zu
entsorgen. Die einzelnen Schwellen sind direkt nach dem Aufnehmen in der Baugrube in
verschlieBbaren Containern oder in allseits geschlossenen Containern zu lagern und zu
entsorgen. Der Boden unterhalb der Schwellenfundamente ist in der Regel mit
ausgetretenen mehr oder minder grof3en Spuren von Teerdlen bzw. PAK verunreinigt. Die
Verunreinigung betrifft einen Bereich von bis zu 50 cm unter der Unterkante der
Schwellenfundamente und bis zu 30 cm seitlich der Schwellenfundamente. Sollten tber die
angegebenen Male hinaus organoleptische Auffalligkeiten erkennbar sein, ist die
Auskofferung auszuweiten. Belastete Boden sind in verschlieBbaren Containern zu lagern
und ggf. zu entsorgen. Die Verfullung der Baugrube darf erst erfolgen, sobald
Analyseergebnisse einer Beweissicherungsprobe von der Grubensohle vorliegen, welche
weitere Belastungen ausschliet (vgl. V14). Das so unter Umstidnden wegfallende
Bodenmaterial wird mit dem (berschissigen Aushub aus der Herstellung der
Neubaumasten aufgefillt. Durch die genannten Mallnahmen V12 bis V14 kénnen
landwirtschaftlich  relevante ~ Auswirkungen durch den Ruckbau der 125
Schwellenfundamente ausgeschlossen werden.

Antragsteller: Amprion GmbH
Bearbeitung: Amprion GmbH / TNL Energie GmbH
Stand: April 2021 14



380-kV-Netzverstarkung Urberach — Weinheim —Karlsruhe
BBPIG-Vorhaben Nr. 19 Urberach — Pfungstadt — Weinheim — G380 — AltlulRheim — Daxlanden
Abschnitt Vorhaben 19 Nord: Urberach — Pfungstadt — Weinheim

Register 25 — Landwirtschaftliche Belange
2021

Durch das Vorhaben besteht baubedingt das Risiko von Stoffein- bzw. -austragen fester,
fliussiger oder gasformiger Stoffe. Eine groRe Rolle spielen dabei die Treib- und
Schmierstoffe der fiir die Bauarbeiten bendétigten Maschinen sowie Bau- und Bauhilfsstoffe.

Zur Minimierung schadlicher Auswirkungen werden die zum Bau und Ruckbau sowie zur
Umbeseilung bendtigten Maschinen, Gerate und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
regelmafig gewartet und entsprechen dem Stand der Technik. Das Baupersonal wird
hinsichtlich des Umgangs mit Schadstoffemissionen, deren Ausbreitung, Wirkung und
Minderung eingewiesen (Vgosen). Zur Vermeidung von Staub werden betroffene
Arbeitsbereiche, wenn nétig, feucht gehalten (V10). Unter Bericksichtigung dieser
Maflinahmen (vgl. Kap. 6) ergeben sich keine landwirtschaftlich relevanten Auswirkungen
durch den Wirkfaktor ,Baubedingte (temporare) Staub-, Schadstoff- und Schallemissionen
sowie sonstige Stérungen durch den Baubetrieb®

4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen

Zu einer vollstandigen Versiegelung von Flachen und dem damit einhergehenden
kompletten Verlust von natlrlichen Bodenfunktionen und damit auch landwirtschaftlicher
Nutzflache kommt es im Bereich der Fundamentkdpfe der 112 Neubaumasten (Ersatz- und
Parallelneubau). Diese haben in der Regel einen Durchmesser von 2,1 m. Entsprechend
wird durch das Vorhaben eine Flache von insgesamt ca. 1.559 m? dauerhaft beansprucht.

Folgende Tabelle zeigt die Betroffenheit der im UR vorkommenden Bodenklassen.

Tabelle 4: Beeintrachtigung von Bodenklassen durch anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme
Bodenklassen Bedeutung Anzahl von Neuversiegelung
Neubaumasten [m?]

Auenboden hoch 7 98
Braunerden mittel 10 133
Flachen fir Siedlung, Industrie und Verkehr - 3 42
Gleye mittel 48 679
Lessivés mittel 3 42
Moore hoch 5 70
Pelosole mittel 19 266
Stauwasserbdden mittel 5 70
Terrestrische anthropogene Bdden mittel 12 159
Gesamtergebnis 112 1.559

Dagegen kommt es insbesondere durch den Ruckbau der Bestandsmasten mit
Blockfundamenten zu einer Entsiegelung von insgesamt 522 m? Boden, welche der
Neuversiegelung entgegengestellt werden kann.

Der Umbeseilungsabschnitt spielt in der Betrachtung keine Rolle, da es zu keinen neuen
Versiegelungen kommt.
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Des Weiteren kommt es durch die Verbindungsplatten (3 m x 7 m), welche die Bohrpfahle
mit dem Fundamentkopf verbinden, zu einer untergrindigen Versiegelung. Die Platten
werden mit einer 1,5 m machtigen Bodenschicht Uberdeckt, sodass eine Bewirtschaftung
von Ackerflachen bis an den Mast moglich bleibt. Eine weitere Minderung der
Auswirkungen, welche Uber die Uberdeckung der Verbindungsplatten hinausgeht, ist nicht
modglich, womit eine vorhabenbedingte signifikante Beeintrachtigung der vertikalen
Stofftransporte verbleibt.

Die anlagebedingte und somit dauerhafte Versiegelung im Bereich von geplanten
Mastneubauten ist mit einem erheblichen bzw. vollstandigen Verlust von Bodenfunktionen
verbunden. Die daraus resultierenden Beeintrachtigungen werden als Konflikt Bo1 ,Verlust
von Bdden durch anlagebedingte (dauerhafte) Flacheninanspruchnahme (Versiegelung)*
zusammengefasst und im Konfliktplan dargestellt (s. Register 17).

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Abarbeitung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 15 BNATSCHG) werden die Eingriffe in
diese Boden entsprechend bilanziert als Konflikt Bo1 ,Verlust von Bdden durch
anlagebedingte (dauerhafte) Flacheninanspruchnahme (Versiegelung)® und ein
Ausgleich/Ersatz vorgesehen (vgl. LBP, Register 18).

Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzflache durch die Maststandorte wird im Rahmen des
Naturgut Flache betrachtet (s. Kapitel 4.2.2).

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Der betriebsbedingte Stoffeintrag beschrankt sich im vorliegenden Fall auf mogliche
Eintrage durch regelmaflige Wartungs- und Instandsetzungsmaflnahmen. Eine grof3e Rolle
spielen dabei die Treib- und Schmierstoffe der bendtigten Maschinen und Fahrzeuge.
Durch stoffliche Belastungen kann es zur Beeintrachtigung von Bodenfunktionen kommen,
was wiederum Faktoren wie das Biotopentwicklungs- und das Ertragspotenzial negativ
beeinflussen kann. Weitere o. g. baubedingte Wirkfaktoren sind bei der Betrachtung der
regelmafigen Wartungsarbeiten nicht relevant, da die Masten zur Wartung i. d. R. nicht mit
schwerem Gerat angefahren werden und auch keine Bodenabtrage bzw. -Eingriffe
erfolgen. Sollten jedoch umfangreichere Arbeiten nétig werden (z. B. durch Schaden an der
Leitung oder Sanierungen), gehen diese in ihrer Wirkung nicht Gber die o. g. baubedingten
Auswirkungen  hinaus. Entsprechend sind in diesem Fall vergleichbare
Vermeidungsmalnahmen zu ergreifen (vgl. Kapitel 4.1.1).

Zur Minimierung schadlicher Auswirkungen werden die fur die Wartungs- und
InstandsetzungsmafRnahmen bendtigten Maschinen, Gerate und Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor regelmaRig gewartet und entsprechen dem Stand der Technik. Das
eingesetzte Personal wird hinsichtlich des Umgangs mit Schadstoffemissionen, deren
Ausbreitung, Wirkung und Minderung eingewiesen (Vaoden). Unter Beruicksichtigung dieser
Mafnahmen (vgl. Kap. 6) ergeben sich keine Beeintrachtigungen von Béden durch den
Wirkfaktor ,Betriebsbedingte stoffliche und nichtstoffiche Emissionen sowie sonstige
Stérungen durch regelmafige Wartungs- und Instandsetzungsmaflnahmen®.
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4.2 Naturgut Flache

Da besonders die Umwandlung bzw. Einschrankung der Nutzung von Flachen und die
damit verbundenen Konflikte bei der Betrachtung des Naturgutes Flache (auch in Hinblick
auf landwirtschaftlich genutzte Flachen) von besonderer Bedeutung sind
(KARRENSTEIN 2019), erfolgt die Bestandserfassung der im UR befindlichen Flachen
anhand vorhandener Flachennutzungsdaten. Folgende Tabelle zeigt die im UR
vorherrschende Fldchennutzung. Die Einteilung der Kategorien erfolgt dabei auf Grundlage
des Flachenschemas des IOR-Monitors (IOR 2020):

Tabelle 5: Flichennutzung im UR (Schema nach IOR 2020)

Kategorie Nutzung Flache [m?] Flache [ha]
Freiraumflachen Abbau- und Haldenflachen 49.923 4,99
Landwirtschaft 15.976.736 1.597,67
Unkultivierte Bodenflache 521.441 52,14
Wald und Gehdlze 3.162.533 316,25
Wasser 249.958 25,00
Zwischenergebnis 19.960.591 1.996,06
Uberbaute Flache Baulich gepragte Siedlungsflache 838.184 83,82
(Siedlungs- und Verkehrsflachen) | sjeqdiungsfreifiache 278.508 27,85
Verkehrsflache 199.382 19,94
Zwischenergebnis 1.316.074 131,61
Gesamtergebnis 21.276.665 2.127,67

Der grofdte Teil der Flache im Untersuchungsraum, insbesondere im Parallel- und
Ersatzneubauabschnitt, wird durch groRRe, landwirtschaftlich genutzte Flachen
eingenommen. Die Acker- und Grunlandflachen werden nicht selten durch mehr oder
minder schmale lineare Strukturen wie Strallen mit begleitenden Gehdlzstreifen,
FlieRgewasser und einzelne Gehdlzstreifen unterbrochen.

4.2.1 Baubedingte Wirkungen

In Tabelle 6 wird die baubedingte Flacheninanspruchnahme fir die unterschiedlichen Arten
der Flachennutzung dargestellt. Relevant sind dabei alle Leitungskategorien des
Vorhabens sowie die Baustelleneinrichtungsflachen und Zuwegungen, welche fur den
Ruckbau der Bestandsleitungen benétigt werden.

Tabelle 6: Baubedingte Flacheninanspruchnahme in Bezug auf die betroffene
Flachennutzung

Empfindlichkeit gegeniiber Temporare

Nutzung temporarer Flacheninan- Bedeutung Flacheninanspruch-
spruchnahme nahme [ha]

Abbau- und . .

Haldenflachen gering mittel 0,55
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Empfindlichkeit gegeniiber Temporére
Nutzung temporarer Flacheninan- Bedeutung Flacheninanspruch-

spruchnahme nahme [ha]
Stedlungefiiche. gering gering 58
Landwirtschaft gering hoch 98,07
Siedlungsfreiflache gering mittel 2,16
ggsg:%ecﬁi gering mittel 3,62
Verkehrsflache gering gering 1,43
Wald und Geholze hoch hoch 11,07
Wasser gering mittel 0,02
Gesamtergebnis 122,87

Wie in Kapitel 5.3.5 des UVP-Berichts (Register 17) dargestellt ist die Empfindlichkeit von
Flachen gegenuber temporarer Flacheninanspruchnahme (Arbeitsflachen, Zuwegungen)
nur im Falle von Wald- bzw. Gehdlzflachen als hoch einzustufen. In allen anderen Fallen
bleibt eine Nutzungseinschrankung/-anderung, was z. B. ein erhohtes
Verkehrsaufkommen, ein temporarer Verlust von Feldfriichten usw., auf den Zeitraum der
Baumalinahmen beschrankt. Es sind keine langsam aufwachsenden Sonderkulturen von
dem Vorhaben betroffen, bei denen sich nach einer baubedingten Beeintrachtigung
langerfristige Auswirkungen ergeben konnten.

Da beanspruchte Flachen nach Abschluss der Baumalnahmen in ihren Ausgangszustand
zurlckversetzt werden (vgl. auch V5 in Kapitel 6) und anschlieBend wieder fur die
urspriingliche Nutzung zur Verfigung stehen, sind landwirtschaftsrelevante
Beeintrachtigungen durch die BaumalRnahmen auszuschlieen. Die Amprion GmbH wird
daruber hinaus den Grundstickseigentimern oder den Pachtern, die bei den Bau- und
spateren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmafinahmen nachweislich entstehenden
Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen (vgl. Register 1).

4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen

Bei den anlagebedingten Wirkfaktoren sind die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch
die Maststandorte und die Auswirkungen durch Uberspannung bzw. die Lage im
Schutzstreifen zu unterscheiden. Die anlagebedingten Wirkungen sind nur fir den Parallel-
und Neubauabschnitt des Vorhabens relevant (vgl. Register 1), da sich im
Umbeseilungsabschnitt keine diesbezlglichen Veranderungen ergeben.

Nach dem Neubau von Masten kann sowohl die durch die MastfiRe versiegelte Flache als
auch die unterhalb des Mastes liegende Flache nicht mehr mit gréReren Maschinen
bearbeitet werden und ist daher nicht mehr ackerbaulich oder als Mahwiese nutzbar
(Beweidung von Grunlandflachen ware hingegen unterhalb des Mastes (im sogenannten
Mastgeviert) weiterhin mdglich, wird untenstehend aber nicht gesondert aufgefuhrt).

Nutzungseinschrankungen auf landwirtschaftlichen Flachen innerhalb des Schutzstreifens
einer Freileitung koénnen in erster Linie aufgrund von H&éhenbeschrankungen von
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landwirtschaftlichen Maschinen zur Einhaltung der Sicherheitsabstande zu den Leiterseilen

entstehen.

Maststandorte

Folgende Tabelle zeigt die Betroffenheit der im UR vorkommenden Flachennutzungen
durch MastfulRe und Mastgeviert sowie die durch den Rickbau freiwerdende Flache.

Tabelle 7: Nutzungsanderungen durch dauerhafte Fliacheninanspruchnahme bzw.
freiwerdende Flache
Dauerhafte
Empfindlichkeit Flachen- Freiwerdende
Nutzung gegeniiber MastfiiRe Bedeutung inanspruch- Flache Riickbau
und Mastgeviert nahme Neubau [m?]
[m?]
Abbau- und .
Haldenflachen hoch mittel 0 4
Baulich gepragte .
Siedlungsflache hoch gering 188 249
Landwirtschaft hoch hoch 17.956 985
Siedlungsfreiflache hoch mittel 333 54
Unkultivierte ;
Bodenfliche hoch mittel 202 26
Verkehrsflache hoch gering 0 5
Wald und Geholze hoch mittel 451 43
Gesamtergebnis 19.128 1.367

Im Falle einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme durch MastfiiRe und Mastgeviert
kommt es immer zu einer signifikanten Nutzungsanderung/-einschrankung. Diese belauft
sich je Neubaumast der BIl. 4604 auf durchschnittlich etwa 180 m2 Im Rahmen des
Vorhabens werden 112 Masten neu errichtet. Dem entgegen steht der Rickbau von acht
Masten der Bl. 0112, 42 Masten der Bl. 0171, 111 Masten der Bl. 4504/ 4505 und einem
Mast der BIl. 4591. Hier belduft sich die durchschnittlich freiwerdende Flache je
Rickbaumast jedoch nur auf 8,6 m2. Die technische Planung wurde im Planungsprozess
dahingehend optimiert, dass die Positionen der Masten die weitere Nutzung der die Masten
umgebenden Flachen ermdaglicht.

Von der vorhabenbedingten dauerhaften Flacheninanspruchnahme durch MastfufRe und
Mastgeviert sind grofdtenteils landwirtschaftliche genutzte Flachen betroffen. Zwar kann der
dauerhaften Flacheninanspruchnahme von 17.956 m? eine durch den Rickbau
freiwerdende Flache von etwa 985 m? entgegenstellt werden und die in Anspruch
genommene landwirtschaftlich genutzte Flache verteilt sich auf weniger Maststandorte
(112 Neubaumasten gegenuber 158 Rickbaumasten), die Flacheninanspruchnahme ist
jedoch als verbleibende erhebliche Umweltauswirkung zu werten. Diese wird unter dem
Konflikt FI1 ,Flachenbeanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flachen mit
Beschrankungen fir aktuelle Nutzung® zusammengefasst.
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Fir die landwirtschaftliche Nutzbarkeit ist neben dem absoluten Flachenverlust des
Maststandortes selbst die Nutzungserschwernis auf den umgebenden Flachen oft ein
wichtiges Kriterium fur die Landwirtschaft (z. B. Umfahrung von Maststandorten, nicht mehr
maschinell zu bearbeitende Restflachen naher der Grundstlicksgrenze). Daher ist die
deutliche Reduzierung der Zahl der Maststandorte (112 Neubaumasten gegentber
158 Riickbaumasten) als positiv fir die Landwirtschaft zu werten. Dabei ist die Entlastung
im stdlichen Abschnitt ab Bensheim (zwischen den Masten Nr. 75 bis 107 (Bl. 4604)) durch
den Rickbau zwei parallel verlaufender Freileitungen (Bl. 0171 und BIl. 4504/4505) und
deren Ersatz durch nur einen kombinierten Neubau (BI. 4604) besonders hoch.

Geplante Maststandorte werden mittels beschrankter personlicher Dienstbarkeit
(Leitungsrecht) i. S. von § 1090 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) gesichert. Als Hindernis
kann der Mast an sich auch eine Bewirtschaftung der umliegenden Flachen erschweren.
Nutzungsausfélle und Bewirtschaftungserschwernisse sind ebenfalls Themen der
privatrechtlichen Verhandlungen der Vorhabentragerin (vgl. Register 1), diese werden
jedoch nicht im Planfeststellungsverfahren geregelt.

Schutzstreifen

Zwischen den Maststandorten werden entlang des Leitungsverlaufes Schutzstreifen
ausgewiesen, um den sicheren Betrieb der Leitung zu gewahrleisten. Innerhalb des
Schutzstreifens gelten bestimmte Auflagen (haufig insbesondere
Aufwuchsbeschrankungen fir hoéher wachsende Gehdlze), die teilweise auch
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzungen haben koénnen. Innerhalb des
Schutzstreifens dirfen ohne vorherige Zustimmung durch die Amprion GmbH keine
baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden. Die vom Schutzstreifen der Freileitung
in Anspruch genommenen Grundstlicke missen zum Zwecke des Baues, des Betriebes
und der Unterhaltung der Leitung jederzeit benutzt, betreten und befahren werden kénnen
(vgl. Register 1).

Im nérdlichsten Abschnitt zwischen Urberach und Pkt. Griesheim (Umbeseilung) andert
sich der Leitungsschutzstreifen im Rahmen des Vorhabens nicht. Im
Parallelneubauabschnitt zwischen Pkt. Griesheim und der UA Pfungstadt kommen neue
Schutzstreifenflachen hinzu. Teilweise kommt es auch zu Uberlagerungen mit bereits
bestehenden Schutzstreifen der dort verlaufenden Leitungen. Im Ersatzneubauabschnitt
zwischen UA Pfungstadt und Weinheim werden Schutzstreifenflachen der rickzubauenden
Bestandsleitungen wieder frei und es werden Schutzstreifenflachen fir die Neubauleitung
neu ausgewiesen, auch hier gibt es teilweise Uberlagerungen von alten und neuen
Schutzstreifenflachen.

Folgende Tabelle zeigt die Anderung der Schutzstreifensituation im Rahmen des
Vorhabens in Bezug auf die betroffene Flachennutzung. Dargestellt werden Flachengrofien
zu bestehenbleibenden, durch Riickbau freiwerdenden und im Rahmen des Neubaus neu
auszuweisenden Schutzstreifen.
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Tabelle 8: Anderung der Schutzstreifen im Rahmen des Vorhabens in Bezug auf die
betroffene Flachennutzung
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Abbau- und Haldenflachen mittel mittel 0,72 0,73 0,13
Baulich gepragte Siedlungsflache | hoch gering 4,05 5,39 3,77
Landwirtschaft gering hoch 123,54 80,42 61,85
Siedlungsfreiflachen mittel mittel 1,67 2,04 0,92
Unkultivierte Bodenflache gering mittel 5,28 2,71 1,67
Verkehrsflache gering gering 0,93 0,67 0,60
Wald und Geholze hoch mittel 3,73 0,94 3,89
Wasser gering mittel 2,66 1,66 0,76
Gesamtergebnis 142,58 94,54 73,59

Entsprechend kommt es durch das Vorhaben zu einer Verringerung von im Schutzstreifen
liegender landwirtschaftlicher Flache um etwa 18,57 ha auf insgesamt 185,39 ha und somit
zu einer Entlastung gegenuber dem Ausgangszustand (203,96 ha).

Um beurteilen zu kdnnen, ob sich aus der Lage innerhalb des Schutzstreifens der Leitung
eine Nutzungseinschrankung fur die Landwirtschaft ergibt oder ergeben kdénnte, sind die
Abstande zwischen EOK und Leiterseilen in wichtiges Kriterium. Die generell
einzuhaltenden Mindestabstande betragen im vorliegenden Fall 7,5 m far 110-kV- und
15,5 m fur 380-kV-Leitungen. Zur Bestimmung der anzusetzenden Mindesthdhen ist dabei
die kV-Zahl der Phasen der untersten Traverse eines Spannfeldes malgeblich.
Entsprechend betragen die Mindestabstande zwischen EOK und Leiterseilen zwischen den
Masten 24 und 29 sowie 75 bis 107 (aufgrund mitgefuhrter 110-kV-Stromkreise auf
unterster Traverse) (Bl. 4604) mindestens 7,5 m und aulderhalb dieser Bereiche 15,5 m.
Bei der Betrachtung der zu erwartenden GroRen von landwirtschaftlichen Maschinen ist
davon auszugehen, dass diese i. d. R. kleiner als 4 m sind (Referenz: § 32 Abs. 2 STVZO).
Eine landwirtschaftliche Nutzung von Acker und Grinland innerhalb des Schutzstreifens ist
somit weiterhin mdglich. Erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft kbnnen damit
ausgeschlossen werden.

Der Schutzstreifen wird wie die Grundstlcksinanspruchnahme fir Bau, Betrieb und
Unterhaltung der Leitung Uber eine beschrankte persénliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht)
i.S. von §1090 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) gesichert und eine mogliche
Nutzungseinschrankung kann entschadigt werden. Dies ist jedoch nicht Teil des
Planfeststellungsverfahrens (vgl. Register 1).
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4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch betriebsbedingte Wirkungen kénnten sich —
neben den beim Naturgut Boden behandelten Auswirkungen von regelmalig
durchzufuhrenden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten (vgl. Kapitel 4.1.3) - aufgrund
der im Betrieb der Leitung einzuhaltenden Sicherheitsabstidnde zu stromfiihrenden
Leitungen und die im Schutzstreifen bestehenden Wuchshdhenbeschrankungen ergeben.
Eine landwirtschaftliche Nutzung von Acker (einschlieBlich niedrigwtchsiger
Sonderkulturen) und Grunland wahrend des Betriebs der Hochstspannungsfreileitung ist
unter Gesichtspunkten der Arbeitssicherheit auch innerhalb des Schutzstreifens weiterhin
mdglich (vgl. Kapitel 4.2.2). Mdgliche betriebsbedingte Nutzungseinschrankungen kénnten
sich lediglich fir den Anbau hoherwichsiger Sonderkulturen (z. B durch
Wuchshéhenbeschrankungen  fir  hdhere Baume)  ergeben. Auch sind
Nutzungserschwernisse bei der Nutzung spezieller Beregnungsanlagen unterhalb der
Freileitung moglich, fir die bestimmte Sicherheitsabstidnde einzuhalten sind. Eine
Beregnung bleibt jedoch weiterhin grundsatzlich madglich.

Erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Sinne von Verlusten
landwirtschaftlicher Nutzflachen oder dauerhafte relevante Nutzungseinschrankungen
kénnen damit insgesamt ausgeschlossen werden.

Die Schutzstreifen wird wie die Grundsticksinanspruchnahme fir Bau, Betrieb und
Unterhaltung der Leitung Uber eine beschrankte persénliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht)
i.S. von § 1090 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) gesichert und eine mogliche
Nutzungseinschrankung innerhalb dieser kann entschadigt werden. Dies ist jedoch nicht
Teil des Planfeststellungsverfahrens (vgl. Register 1).

4.3 Naturgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Naturgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter werden landwirtschaftliche Belange
unter sonstigen Sachgutern behandelt. Hierzu zahlen insbesondere Statten historischer
Landnutzungsformen sowie generell Nutzungsstrukturen wie Land- und Forstwirtschaft.

Mit rund 1.598 ha nimmt die landwirtschaftliche Nutzung flachenmafig den gréften Anteil
des UR ein (75 %). Die weitrdumige Agrarlandschaft ist durch ein flaches Relief gepragt.
Die beiden Hauptnutzungsarten sind Ackerland und Grinland, wobei letzteres den
zweitgrélten Anteil ausmacht. Vorherrschende Bodentypen sind Gleye, Braunerden sowie
Pelosole. Das biotische Ertragspotenzial im UR ist sehr heterogen verteilt. Auffallig ist, dass
Bereiche mit extremen Standortbedingungen Uber eine niedrige Ertragsfunktion verflgen,
beispielsweise Bereiche mit Moorvergangenheit, wobei diese im UR eine Aufwertung
erfahren aufgrund von landwirtschaftlicher Nutzung und der damit einhergehenden
Vererdung. Ein hohes Ertragspotenzial weisen insbesondere die Boden zwischen den
geplanten Masten 27 und 32 sowie 54 und 60 (BI. 4604) auf. Auch die Auenbdden entlang
der neuen und alten Weschnitz werden mit hoch bewertet. Die Nutzung von Dauergrinland
wird vorwiegend in den Niederungsbereichen durch Weiden einschliel3lich Mahweiden
gepragt und Iasst ebenfalls ein hohes Ertragspotenzial erwarten. Als weitere Nutzungsarten
kommen vereinzelt Gartenland, Streuobstwiesen, Obstplantagen und Baumschulen vor.
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4.3.1 Baubedingte Wirkungen

Der uUberwiegende Teil des geplanten Vorhabens liegt auf landwirtschaftlichen Flachen.
Durch den Neu- sowie Riickbau kommt es zu einer temporaren Flacheninanspruchnahme
dieser Flachen von knapp 98 ha beansprucht. Dadurch kann es zu einer kurzzeitigen
Nutzungseinschrankung aufgrund eines baubedingten Verlusts von Anbauflachen und zu
Bewirtschaftungserschwernissen kommen. Da sich diese Nutzungseinschrankungen
jedoch auf die Bauphase und auf lediglich kleine Flachen beschranken, ist von keiner
erheblichen Beeintrachtigung von landwirtschaftlicher Nutzflache auszugehen. Temporar
beanspruchte Flachen werden nach Abschluss der BaumalRnahmen unmittelbar in ihren
urspriinglichen Zustand versetzt (vgl. auch V5 in Kapitel 7). Sie stehen anschliefend auch
wieder vollumfanglich fir die urspriingliche Nutzung zur Verfligung.

Die MalRnahmen zur Bauwerksgrindung und zum Mastrickbau betreffen den
unmittelbaren Bereich der Maststandorte (Neubau sowie Rickbau). Potenzielle Folgen der
Grindungsmafnahmen des Neu- und Rickbaus koénnen ein Funktionsverlust von
landwirtschaftlichen Flachen durch Schaden in der Bodenstruktur durch die
Bodenbewegungen, die Umlagerung und die Wiederaufflllung des Bodens sein. Die
negativen Auswirkungen betreffen lediglich einen kleinen Bereich und sind zeitlich
begrenzt. Unter Berlcksichtigung der Vermeidungsmalnahmen V5 ,Rekultivierung von
bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch genommenen und zuriickzubauenden Flachen®, V8
,Bauzeitliche Malnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung®, V9 ,Bodenarbeiten nur
bei trockenem bis feuchtem Bodenzustand bzw. fester bis steif-plastischer Konsistenz®, V11
.Erosionsschutz bei Bodenmieten®, V13 ,Gesonderte Lagerung schwermetallhaltiger
Boden und ggfls. Entsorgung” sowie V14 ,Gesonderte Lagerung von PAK-belasteten
Bdden und deren Entsorgung“ kénnen Beeintrachtigungen von landwirtschaftlichen
Flachen ausgeschlossen werden.

4.3.2 Anlagebedingte Wirkungen

Die dauerhaften Flacheninanspruchnahmen betreffen den unmittelbaren Bereich der
Maststandorte. Potenzielle Folgen sind ein Funktionsverlust von landwirtschaftlichen
Flachen durch die dauerhafte Beseitigung von Vegetation und die Flachenversiegelung, ein
Verlust von Anbauflache und eine sich daraus ergebende Nutzungseinschrankung bzw.
Bewirtschaftungserschwernis. Die negativen Auswirkungen betreffen lediglich einen
kleinen Bereich, haben jedoch einen dauerhaften Verlust der Nutzung im Mastgeviert zur
Folge.

Dieser Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache belauft sich im vorliegenden Fall auf
etwa 1,8 ha. Dem gegenlber steht der Mastrickbau und die Rekultivierung an den
ruckzubauenden Masten (985 m?). Da die freiwerdende Flache deutlich geringer ausfallt als
die Neubeanspruchung, ist letztere als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkung zu
werten. Diese wird unter dem Konflikt K3 ,Beeintrachtigungen der sonstigen Sachguter
durch  dauerhafte  Flacheninanspruchnahme  (Maste und  Mastfundamente)
zusammengefasst.
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Als positiv fir die Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flachen gegeniber dem
Ausgangszustand ist dagegen die deutliche Reduzierung der Zahl der Maststandorte
(112 Neubaumasten gegentber 158 Rickbaumasten) zu werten und auch die im
Planungsprozess in Rucksprache mit den Eigentumern durchgefuhrte Optimierung
hinsichtlich  der  Maststandorte  wirkt sich  minimierend auf entstehende
Nutzungseinschrankungen und -erschwernisse aus. Auch wenn sich die Betroffenheiten
verschieben und neue Betroffenheiten von Eigentimern und Bewirtschaftern entstehen,
sind die absolut betroffenen Flachen einzelner Bewirtschafter und Eigentimer im Vergleich
zu den jeweiligen Gesamtbetriebsflachen durch die Verteilung tber die lange Strecke des
Vorhabens (ca. 40 km) relativ gering. Entschadigungen fir Nutzungseinschrankungen
werden eigentumsrechtlich aul3erhalb des Planfeststellungsverfahrens behandelt.

4.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Maogliche Nutzungseinschrankungen sowie -erschwernisse durch den Betrieb der Leitung
hinsichtlich Arbeitssicherheit unterhalb der Leitungen (Nutzung landwirtschaftlicher Gerate,
Beregnung) oder Wuchshdéhenbeschrankungen wurden bereits beim Naturgut Flache
betrachtet und haben keine relevanten Auswirkungen auf die hier betrachteten Sachguter.
Aufgrund des Fehlens weiterer Wirkpfade sind fur die Landwirtschaft im UR relevante
Beeintrachtigungen auszuschlief3en.

5 Kompensation auf landwirtschaftlich genutzten Flachen

Taglich werden in Deutschland rund 56 ha Flache als Siedlungs- und Verkehrsflachen neu
ausgewiesen (BMU 2020). Nicht nur diese Beanspruchung an sich fuhrt oft zum Verlust
wertvoller Ackerflachen, auch zur Kompensation von nicht vermeidbaren Eingriffen im
Sinne des § 14 BNATSCHG werden nicht selten landwirtschaftlich genutzte Flachen
herangezogen, da diese ein hohes naturschutzfachliches Aufwertungspotenzial besitzen
(z. B. durch Nutzungsextensivierung oder Aufforstungen).

Um dem Verlust landwirtschaftlich hochwertiger Nutzflache entgegenzusteuern, ist bei der
Planung von KompensationsmaRnahmen gemall § 15 Abs.3 BNATSCHG ,auf
agrarstrukturelle Belange Rucksicht zu nehmen®. Prazisiert wird diese Vorgabe im jew.
Landesrecht von Hessen und Baden-Wirttemberg. Gemaf § 15 Abs. 6 NATSCHG (BW) ist
die zustandige Landwirtschaftsbehdrde bei geplanten Ersatz- und Ausgleichsmalinahmen
auf landwirtschaftlich genutzte Flachen bei der Flachenauswahl frihzeitig zu beteiligen. Die
HESS. KV (2018) gibt in § 2 Abs. 7 vor, dass Kompensationsmal3inahmen nur dann auf
landwirtschaftlich nutzbaren Flachen stattfinden sollen, wenn diese ,die landwirtschaftliche
Nutzung nicht beeintrachtigen® oder die Flache ,fur die landwirtschaftliche Nutzung von
untergeordneter Bedeutung ist“ (Ertragsmesszahl pro Ar < Durchschnittswert der jeweiligen
Gemarkung bzw. héchstens 45 (ausgenommen Sonderkulturen)). Ausnahmen von dieser
Regelung bilden gemaf § 2 Abs. 7 Satz 3 Hess. KV ,Malinahmen in Natura 2000-Gebieten
oder solche im Sinne von Abs.4 Satz5 oder Abs.6 Nr.3 bis 10 (z.B.
bodenfunktionsaufwertende MalRnahmen oder ,MalRnahmen zur Wiederherstellung von
Kulturbiotopen wie Alleen, Streuobstwiesen, Trocken- oder Magerrasen®). Des Weiteren
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sollen gemal § 3 Abs. 3 Hess KV zur Erfillung von Kompensationsverpflichtungen
vorrangig ,in Okokonten eingebuchte vorlaufende KompensationsmaRnahmen*
berlcksichtigt werden.

Unter Beachtung dieser Vorgaben dienen Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen der
Kompensation der durch das geplante Vorhaben verursachten, verbleibenden Eingriffe in
die Schutzgiter. Grundlage fir die Ausgleichsplanung bilden u.a. die in Kap.6
dargestellten, verbleibenden Konflikte (vgl. auch Register 18), sofern diese Eingriffe im
Sinne des § 14 BNatSchG darstellen. Eine ausfuhrliche Herleitung des sich aus der
Eingriffsregelung gem. § 13 ff. BNATSCHG ergebenden Kompensationsbedarfes, getrennt
fur die beiden betroffenen Bundeslander Hessen und Baden-Wirttemberg, findet sich im
Landschaftspflegerischen Begleitplan (Register 18).

In dem vorliegenden Fall ist vorgesehen, den im Landschaftspflegerischen Begleitplan
errechneten Kompensationsbedarf flir die Eingriffe in Biotopflachen und Bodenfunktionen
im Bundesland Hessen per Freistellungserklarung durch die Hessische Landgesellschaft
mbH (HLG) und Hessen Forst abzudecken. Eine Kompensation auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen in Hessen erfolgt nicht.

Einzig die erheblichen Eingriffe in gem. § 30 BNATSCHG geschiitzte Biotope (392 m?, vgl.
Register 18) werden durch die Anlage einer extensiv genutzten Feuchtweide ausgeglichen
(s. A2; Register 18.2 Malnahmenblatter). Die geplante Wiedervernassung wird
voraussichtlich durch die Inaktivierung von Dranagen erreicht. Dies schliel3t eine
landwirtschaftliche Nutzung als (Mah-)Weide nicht zwangslaufig aus, kann diese jedoch
beispielsweise durch Vorgabe von Mahdterminen oder Besatzdichten einschranken. Da die
grundsatzliche Nutzung jedoch voraussichtlich erhalten bleibt, kommt es zu keinen
erheblichen landwirtschaftsrelevanten Auswirkungen.

In Baden-Wurttemberg verbleibt insgesamt ein Kompensationsuberschuss von
(+) 1.285 Wertpunkten. Damit ist der Kompensationsbedarf fir die erhebliche
Beeintrachtigung der Biotoptypen durch die beantragte 380-kV-Freileitung
Urberach — Weinheim in Baden-Wurttemberg insgesamt ausgeglichen. Eine Kompensation
auf landwirtschaftlich genutzten Flachen erfolgt demnach nicht.

Der durch die erhebliche Beeintrachtigung der betroffenen Béden und ihrer Funktionen
erforderliche = Kompensationsbedarf von  191.549  Wertpunkten  wird  Uber
naturgutibergreifende  RealkompensationsmafRnahmen auf der Okokontoflache
,Auchtweid“  ausgeglichen  (s. E2 — Okokontoflaiche  ,Auchtweid®,  Register 18.2
MaRnahmenblatter). Die Lage der Okokontoflache kann dem Plan ,Naturschutzrechtliche
Kompensation Baden-Wurttemberg® (s. Register 18.7.2) entnommen werden. Auch in
diesem Fall bleibt eine Nutzung als (Mah-)Weide voraussichtlich mdglich.
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6 MaRnahmenplanung

Fur alle umweltrelevanten Prifpflichten steht die Vermeidung und Minderung von
Beeintrachtigungen im Vordergrund. Hierzu wurde schon auf Planungsebene u. a. in
Hinblick auf landwirtschaftliche Belange ein Optimierungsprozess in Rlcksprache mit den
Eigentimern durchgefiihrt, die bereits in die Planung eingeflossen sind (z. B. Verschiebung
von Maststandorten Richtung Feldgrenzen) und an dieser Stelle nicht mehr gesondert
aufgezahlt werden. Um darliber hinaus Auswirkungen auf die Schutzgiter und
Einschrankungen fur die Landwirtschaft durch die oben beschriebenen Wirkungen des
Vorhabens zu vermeiden oder moglichst gering zu halten, wurden die folgenden, fir die
Landwirtschaft relevanten, VermeidungsmalRnahmen festgesetzt. Weitere finden sich im
Landschaftspflegerischen Begleitplan (Kap. 6, Register 18).

VBoden

Die allgemeinen bodenbezogenen Vermeidungs- und Minderungsmalinahmen sind
wahrend der Baumallinahmen durchzufiihren. Sie setzen sich folgendermallen zusammen:

e Zur Vermeidung von Bodenverdichtung werden, soweit mdglich, vorhandene
Strallen und Wege fiir die Zuwegungen genutzt. Ist dies nicht moglich, werden die
unbefestigten Flachen durch Auslegen von Fahrbohlen vor Beschadigung und
Verdichtung geschutzt.

o Arbeitsflachen werden auf das bautechnisch notwenige Mall beschrankt und im
Anschluss rekultiviert (vgl. V5).

o Die Bodenarbeiten erfolgen nach DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten
und DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial, um Bodenschaden zu minimieren.

e Im Bereich der Mastfundamente wird der Oberboden im Wirkbereich der
Tiefbauarbeiten und im Bereich der Bodenlagerung vor Beginn der Arbeiten
abgetragen und ortsnah zwischengelagert.

o Der Bodenaushub wird sorgfaltig in Ober- und Unterboden getrennt, separat
gelagert und im Anschluss der MaRnahme wieder eingebaut.

e Beider Zwischenlagerung wird das Bodenmaterial vor Verdichtung und Vernassung
geschutzt. Die Lager fur den humosen Oberboden werden auf eine H6he von 2 m
begrenzt und ein Befahren der Bodenlager ist unzulassig.

e OSollte es zu einer Lagerung von mehr als zwei Monaten wahrend der
Vegetationszeit kommen, wird eine Zwischenbegrinung der Bodenmieten
vorgesehen, um Erosion zu vermeiden. Die Ansaat wird entsprechend nach
DIN 18917 durchgefuhrt.

¢ Die Mieten werden so angelegt, dass Oberflachengewasser ungehindert abflieRen
kann und sich kein Einstau am Ful® der Mieten bildet.

e Der Einbau des Bodens wird, wie der Bodenabtrag, mdglichst bei trockener
Witterung geschehen, um Verschlammung und Verdichtung zu vermeiden (vgl. V9).
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o Der Boden wird im Bereich von baubedingten Verdichtungen um Zuge der
Rekultivierung aufgelockert und vegetationsfahig wiederhergestellt.

e Zum Schutz des Bodens vor Schadstoffeintragen im Zuge der Baumalinahmen
werden beim Umgang mit wasser- und bodengefahrdeten Stoffen die gesetzlichen
Anforderungen eingehalten.

¢ Vermeidung von Bodeneingriffen/ Rodungsarbeiten im Schutzstreifen im Bereich
von Bodenschutzwaldern: Bei Entfernung von Gehdlzen im Schutzstreifen innerhalb
des Waldes (Waldschneise) werden nach Moglichkeit Wurzelstécke im Boden
belassen, um den Stockausschlag zu erméglichen.

e Fir die Realisierung der Rickbaumalnahmen werden die Maststandorte mit
Fahrzeugen und Geraten Uber die Wege angefahren, die fir die Unterhaltungs- und
InstandsetzungsmalRnahmen an der bestehenden Leitung auch bisher genutzt
wurden.

e Die nach Demontage der Fundamente der Ruckbaumasten entstehenden
Massendefizite werden durch Bodeniberschuss aus der Neubauleitung
entsprechend den vorhandenen Bodenhorizonten aufgeflillt. Dabei ist auf einen
lagegerechten Einbau zu achten, d. h. Differenzierung von Unter- und Oberboden
sowie Schutten unterschiedlicher Bodenarten.

Die Umsetzung der Maf3nahmen wird durch die bodenkundliche Baubegleitung kontrolliert.

V2 - Bodenbaubegleitung

Das Neubauvorhaben ist durch eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu begleiten.
Wahrend des Bauablaufs sorgt diese fir die Beachtung des Bodenschutzes bzw. berat
hinsichtlich moglichst schonender Arbeitsweisen im Rahmen des Bodenmanagements
(Bodenabtrag, Bodentrennung, Zwischenlagerung, Wiedereinbau, Rekultivierung
(BUNDESVERBAND BODEN 2013)). Sie Uberwacht Vorgaben zum Bodenschutz, identifiziert
Gefahrdungen oder Baumangel und erbringt im Schadensfall Nachweise Uber entstandene
Bodenschaden. Hierbei kommt der geplanten Kombination aus vorsorgendem
Schutzkonzept und Beweissicherungsverfahren eine besondere Bedeutung zu, da
Gefahrdungen oder Baumangel rasch erkannt und zeithnah Gegenmalnahmen zur
optimalen Behebung der Schaden noch wahrend der Bauausfuhrung eingeleitet werden
kénnen. Im Falle einer nicht angemessenen Beseitigung der Baumangel kénnen
Beeintrachtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung meist erst in den Folgejahren des
Bauvorhabens auftreten, was aufgrund der bereits rlickgebauten und nun fehlenden
Baustelleninfrastruktur héhere Sanierungskosten nach sich zieht.

Die Aufgaben der BBB setzen sich folgendermalen zusammen:

e RegelmafBige Teilnahme an den Bauberatungen soweit Belange des
Bodenschutzes betroffen sind.

e Aufklarungen der Bauleitung sowie der am Bau Beschéftigten Uber die
Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen zum Boden.

Antragsteller: Amprion GmbH
Bearbeitung: Amprion GmbH / TNL Energie GmbH
Stand: April 2021 27



380-kV-Netzverstarkung Urberach — Weinheim —Karlsruhe Register 25 — Landwirtschaftliche Belange
BBPIG-Vorhaben Nr. 19 Urberach — Pfungstadt — Weinheim — G380 — AltlulRheim — Daxlanden 2021
Abschnitt Vorhaben 19 Nord: Urberach — Pfungstadt — Weinheim

Regelmallige Begehungen der Baustellen und deren Umgebung zur:

e Uberwachung der Ausflihrung der baulichen Tatigkeiten auf Ubereinstimmung mit
bodenfachlichen Auflagen der Genehmigung, Ausfuhrungsplanen,
Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung sowie auch entsprechenden
Verordnungen, Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik.

e Uberwachung der Einhaltung aller genehmigten Schutz- und
VermeidungsmafRnahmen im Zusammenhang mit dem Bodenschutz sowie, falls im
Genehmigungsverfahren nicht bertcksichtigt, Erganzungen in Plan und
Ausflihrung.

e Sicherstellung der Einhaltung der DIN 19639:2019-09.

e Einstellung der Arbeiten bei feuchten Bodenverhaltnissen bzw. Einsetzen
geeigneter Schutzmallnahmen.

e Sicherstellen der Malnahmen zum Erosionsschutz.

e Uberwachung der Vermeidung von Vermischung der Bodenhorizonte bei Aus- und
Einbau.

e Analytik der Uberschussmassen

e Aufnahme und Bewertung von Schaden an Bdden, sowie Uberwachung der
Beseitigung festgestellter Beeintrachtigungen des Bodens.

e Zustandsfeststellung, ggf. Beweissicherungsverfahren, falls erforderlich unter
Hinzuziehen eines Umweltlabors.

e Systematische Zusammenstellung aller im BBB-Zusammenhang angefallenen
Dokumente, sowie ggf. zeichnerische Darstellungen und rechnerische Ergebnisse.

e Dokumentation aller bodenrelevanten Vorgange (Bautagebuch).

e unabhangig gegenuber Baufirma und BOL, Weisungsbefugnisse und Verhaltnis zu
BOL werden vor Beginn der Bautatigkeiten verbindlich festgelegt.

o Befugt, sich jederzeit auf der Baustelle aufzuhalten. Die BOL wird im Regelfall Gber
anstehende Kontrollen und Begehungen informiert.

Die BBB halt Kontakt zu den zustdndigen Umweltbehérden und nimmt teil an
Abstimmungen mit dem behordlichen Natur- und Umweltschutz sowie dem Bodenschutz.

V5 - Rekultivierung von bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch
genommenen und zuriickzubauenden Flachen

Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flachen wie Arbeitsflachen und Zuwegungen:

Alle bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen werden unmittelbar nach Abschluss der
Bauarbeiten fachgerecht rekultiviert oder renaturiet und somit weitgehend in den
ursprunglichen, vor Beginn der Baumaflnahmen bestehenden Ausgangszustand,
zurlckversetzt.
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Die Arbeitsflachen werden komplett beraumt, die Versiegelung rickgebaut, die
Fremdmaterialien sind aufzunehmen und ordnungsgemal zu entsorgen. Die verdichteten
Bereiche werden aufgelockert, der Oberboden aufgetragen und i. d. R. der urspringliche
Zustand (Struktur und Vegetation bzw. Nutzung) wiederhergestellt. Die rekultivierten
Flachen werden anschlieend land-, forstwirtschaftlich oder in sonstiger Weise genutzt oder
sich selbst Uberlassen. Auferhalb der landwirtschaftlich genutzten Flachen und
Waldflachen erfolgt zugunsten des Erosionsschutzes eine Illickige Ansaat mit
Regionalsaatgut RSM Regio. Eine erneute Verdichtung und Zerstérung der Bodenstruktur
durch Bearbeiten der Boden in z. B. nassem Zustand ist hierbei zu vermeiden.

Flachen mit beeintrachtigten Gehoélzbestanden werden der Sukzession Uberlassen, so dass
sich wieder Gehdlze einstellen kdnnen. Speziell die bauzeitlich betroffenen Waldflachen
(Forstrecht) aul3erhalb des neuen Schutzstreifens werden wieder aufgeforstet.

Nach Ende der Bauarbeiten ist die bauzeitlich beanspruchte Flache wieder in ihren
Ausgangszustand zurlickzuversetzen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Beseitigung
von Bodenverdichtungen. Beschranken sich die Verdichtungen auf den Oberboden, ist ein
oberflachlicher Aufbruch durch Grubbern méglich, Grubbern. Bei Unterbodenverdichtungen
sind Tiefenlockerungsverfahren anzuwenden. Lockerungsarbeiten dirfen nur bei trockenen
Bodenverhaltnissen und in Verbindung mit einer schonenden Folgebewirtschaftung
durchgeflhrt werden, um erneute Verdichtungen oder Verschlammung zu vermeiden.

Die Wiederbegriinung beanspruchter Graslander sowie Ruderalfluren und Brachen (z. B.
unterhalb des Mastes) ist durch Ansaat geeigneter Saatgutmischungen aus Wildgrasern
(v.a. Rotschwingel (Festuca rubra agg.), Wildform, keine Hochleistungssorte) zu
unterstitzen.

Bei den bauzeitlich in Anspruch genommenen Geholzflachen die nicht teilversiegelt werden
sind bei einer Geholzentnahme die Wurzelstdécke, wenn mdglich im Boden zu belassen, um
den Stockausschlag zu ermdglichen.

Bei Eingriffen in Biotope, welche nach § 30 BNATSCHG gesetzlich geschitzt sind, sind
diese so zu entwickeln, dass sie in den urspriinglichen Ausgangszustand und Schutzstatus
zuruckversetzt werden. Die konkrete Ausgestaltung der MalRnahme (z. B. Auswahl der
Baum- und Straucharten) fir die jeweilige Malnahmenflache erfolgt im Zuge der
Ausfuhrungsplanung. Bauzeitlich in Anspruch genommene Graben werden (wenn
vorhanden, inkl. begleitender vorhandener Ruderalfluren) fachgerecht wiederhergestellt.
Bei der Profilierung der Graben wird auf eine naturnahe Ausgestaltung geachtet.

Rekultivierung der Fldchen der Ruckbaumasten:

Bei Masten, die in Offenland stehen, wird die rekultivierte Fundamentflache der
umgebenden landwirtschaftlichen oder sonstigen Nutzung zugefihrt. Bei Masten, die sich
in Wald- und Gehodlzbestianden befinden, werden die Flachen der Sukzession Uiberlassen,
so dass sich wieder Geholze einstellen kdnnen.
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Rekultivierung der Flachen der Neubaumasten:

Alle Standorte der neu zu errichtenden Masten werden rekultiviert. Auf den unversiegelten
Flachen der Neubaumasten (d. h. zwischen den Mastfuen) erfolgt zur Rekultivierung
unmittelbar nach dem Ende der Bautatigkeiten ein Oberbodenauftrag sowie eine llckige
Ansaat mit Regionalsaatgut RSM Regio, um der Erosion vorzubeugen.

V8 - Bauzeitliche MaBnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung

Arbeitsflachen und Zuwequng:

Oberboden darf ohne Schutzmallnahmen nur bei schwach feuchten bis trockenen
Bodenverhaltnissen (Konsistenz halbfest bis fest) von Ketten- und Radfahrzeugen befahren
werden. Da die BaumalRnahmen an den einzelnen Masten in der Regel in zeitlich groReren
Abstanden erfolgen, werden die Arbeitsflichen und Zuwegungen grundsatzlich mit
Lastverteilungsplatten ausgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass die aufeinander
folgenden Gewerke an den einzelnen Masten weitgehend unabhangig von der
Bodenfeuchte/Bodenkonsistenz ausgeflihrt werden kénnen. Sofern bei Beginn der
Bauarbeiten der Boden schwach feucht bis trocken ist bzw. halbfeste bis feste Konsistenz
aufweist, kdnnen die Arbeiten auch ohne Lastverteilungsplatten durchgefiihrt werden. Das
Ausbringen der Lastverteilungsplatten erfolgt dann zu einem spateren Zeitpunkt.

Zur Ermittlung der Grenzen fur die Befahrbarkeit kann die Konsistenz des Oberbodens
herangezogen werden. Bei Konsistenz fest (hart) und halbfest (brockelig) ist eine Befahrung
zulassig (vgl. Register 27). Alternativ kann auch Uber die Ermittlung des zulassigen
Kontaktflachendrucks und des Gewichtes der Maschine die Saugspannung ermittelt
werden, ab der eine Befahrung nicht mehr zulassig ist. Dies setzt allerdings die regelmafige
Messung der Saugspannung an den jeweiligen Arbeitsstellen mit Tensiometer voraus.

Die 0. g. Vorgaben gelten auch fur die Herstellung und Verfullung der Baugruben.
Die Beurteilung der Befahrbarkeit obliegt der Bodenbaubegleitung vor Ort.
Bodenmieten:

Die Bodenmieten, die beim Aushub der Fundamentgrube und den dazugehérigen Arbeiten
entstehen, sind bei Oberboden maximal 2 m hoch und bei Unterbéden/Material aus dem
Untergrund maximal 3 m hoch aufzuschitten und mit der Baggerschaufel leicht
anzudrucken. Glatte Oberflachen sind zu vermeiden. Der Aushub der Fundamentgruben
und die Anlage der Bodenmieten erfolgt bei Konsistenzbedingungen bis maximal steif-
plastisch (s. a. V9 Bodenarbeiten nur bei trockenem bis feuchten Bodenzustand bzw. fester
bis steif plastischer Konsistenz). Im Zweifelsfall ist die Bodenbaubegleitung hinzuzuziehen.
Die Mieten werden nach Errichtung auf keinen Fall befahren und durfen nicht als
Lagerflache genutzt werden. Auch beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, dass der Boden
maximal steif-plastische Konsistenz aufweist (s. a. V9).
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V9 - Bodenarbeiten nur bei trockenem bis feuchtem Bodenzustand bzw.
fester bis steif-plastischer Konsistenz

Nach Herstellung des Fundamentes ist der Wiedereinbau der Bdéden gemal
DIN 19639:2019-09 lagengerecht durchzuflhren. Hierbei ist darauf zu achten, dass der
Unterboden in mehr oder minder trockenem bis feuchtem Zustand — Konsistenzgrenze
,steif-plastisch® eingebaut wird. Der Oberbodeneinbau ist bei trockenem bis schwach
feuchtem Bodenzustand durchzufuhren. Der Oberboden wird ohne mechanische
Verdichtung aufgetragen, ein Abwalzen mit landwirtschaftlicher Bodenwalze ist zulassig.
Die Befahrung des wiederhergestellten Oberbodens rund um die Masten mit schwerem
Gerat ist nicht zulassig.

Die Einstufung der Konsistenz bzw. der Bodenfeuchte und die Beurteilung der
Bearbeitbarkeit obliegt der Bodenbaubegleitung vor Ort.

V10 - Befeuchtung bei Trockenheit

Die Zuwegungen und Arbeitsflachen, sowie nicht abgedeckte Bodenmieten, sind bei
oberflachiger Austrocknung und Staubentwicklung durch Befahrung zur Vermeidung von
Winderosion auf nicht bewachsenen temporar beanspruchten Flachen sowie zur
Vermeidung von Verkehrsgefahrdung auf nahe der Baustelle befindlichen Stral3en durch
Staubentwicklung gemafl® DIN 19639:2019-09 durch regelmaliges Befeuchten mit
Schlauch, Wassersprenger oder Gillewagen mit Sprihvorrichtung feucht zu halten.

V11 - Erosionsschutz bei Bodenmieten

Begrinung von Bodenmieten und Begriunung von nicht mit Lastverteilungsplatten
abgedeckten Arbeitsflachen bei grofleren Zeitrdumen (mehrere Wochen) zwischen
Bauphasen gemaly DIN 19731:1998-05, z. B. zwischen Rodung und Aushub Baugrube
oder zwischen Stocken der Maste und Seilzug, um Austrocknung und Winderosion bzw.
Wassererosion zu vermeiden. Ansaat mit Getreide, Senf, Luzerne, Ammengras oder
regionaler Glatthaferwiesenmischung.

Bei Herstellung von Mieten im Zeitraum November bis Marz sind diese mit Vlies oder Folie
abzudecken.

Die konkrete MalRnahmenausfihrung wird je nach Situation von der BBB vorgegeben bzw.
mit der bauausfihrenden Firma abgestimmt.

V12 — Auslegen von Vlies an Riickbaumasten

Die Arbeitsbereiche fir die rickzubauenden Maste der, Bl. 4591, Bl. 4504, Bl. 4505,
Bl. 0112 und BIl. 0171, werden mit Folie ausgelegt. Das Mastgestange wird danach auf Folie
oder Vlies gelagert, damit bei den Rickbauarbeiten entstehende Farbabplatzungen sowie
bei der Lagerung und Manipulierung der Mastteile entstehende Farbabplatzungen
aufgefangen und fachgerecht entsorgt werden kénnen.
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V13 - Gesonderte Lagerung schwermetallhaltiger Béden und gdfis.
Entsorgung

Zur Vermeidung von Vermischungen von belastetem und unbelastetem Oberboden sind
folgende Vermeidungsmalnahmen vorzusehen:

o Getrennte Lagerung von Oberboden unterschiedlicher Belastung firr die Zonen A
(Mastbereich) und B (Traverse und Mastumfeld), vgl. Bodenschutzkonzept
(Register 27). Lagerung von belastetem Boden grundsatzlich auf Vlies, zu
entsorgender Boden ist zusatzlich abzudecken oder direkt in Container zu laden und
zu entsorgen.

o Entsorgung von Béden mit Belastungen > LAGA Z2.

e Entsorgung von Boden > Z1.2 in Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser in
Abstimmung mit Bodenbehorde.

V14 - Gesonderte Lagerung von PAK-belasteten Bdden und deren
Entsorgung

Nach der Auskofferung der Baugrube bis zu der das Schwellenfundament nach oben
abdeckenden Metallplatte wird der seitlich bis 30 cm Entfernung und vertikal bis 50 cm
unter dem Schwellenfundament befindliche Boden in einen verschlielbaren Container
geladen. Sollten sich darGber hinaus noch organoleptische Auffalligkeiten seitlich oder
unterhalb des ausgekofferten Bodens ergeben ist auch dieser Boden soweit aufzunehmen
wie die Auffalligkeiten erkennbar sind. Auch dieses Material ist in dem Container zu laden.

Nach Abschluss des Auskofferns wird von dem belasteten Boden eine Mischprobe
entsprechend Vorgaben BBODSCHVO Anhang 1 und LAGA PN 98 genommen

Auf der Grubensonhle ist zusatzlich eine Beweissicherungsprobe zu entnehmen, damit der
Nachweis erbracht und dokumentiert werden kann, dass keine weiteren Belastungen in der
Sohle vorhanden sind (vgl. BAY. LFU 2015). Die Verfullung der Baugrube darf erst erfolgen,
sobald die Analyseergebnisse der Beweissicherungsprobe vorliegen.

7 Zusammenfassung

Landwirtschaftsrelevante Auswirkungen kénnen aus baubedingten, anlagebedingten und
betriebsbedingten Wirkfaktoren resultieren.

Baubedingt

Baubedingt kann es durch mogliche Verdichtungen im Bereich der Arbeitsflachen an Neu-
und Ruckbaumasten trotz der Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen (vgl. Kap. 6) zu
landwirtschaftlich relevanten Beeintrachtigungen von Bdden kommen. Im Rahmen des
Landschaftspflegerischen  Begleitplanes (Abarbeitung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung nach § 15 BNATSCHG) werden diese Auswirkungen entsprechend als
Konflikt Bo2 ,Beeintrachtigung von Bdden durch baubedingte Flacheninanspruchnahme
(Verdichtung)“ bilanziert und ein Ausgleich/Ersatz vorgesehen (vgl. LBP, Register 18).
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Weitere baubedingte Auswirkungen aus landwirtschaftlich genutzten Bdéden sind nicht zu
erwarten.

Relevante Auswirkungen auf die Flachennutzung (Betrachtung in Schutzgitern Flache und
Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter) sind auf die Zeit der Baumaflinahmen beschrankt.
Die zum Neu- und Rickbau bendétigten, temporar beanspruchten Arbeitsflachen und
Zuwegungen werden unmittelbar nach Bauende rekultiviert und stehen danach der
bisherigen Nutzung wieder vollumfanglich zur Verfugung. Entsprechend sind
landwirtschaftsrelevante Beeintrachtigungen auszuschlieRen. Die Amprion GmbH wird
darlber hinaus den Grundstlickseigentimern oder den Pachtern, die bei den Bau- und
spateren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaflnahmen nachweislich entstehenden
Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen (vgl. Register 1).

Anlagebedingt

Die anlagebedingte und somit dauerhafte Versiegelung im Bereich von geplanten
Mastneubauten ist mit einem erheblichen bzw. vollstandigen Verlust von Bodenfunktionen
verbunden. Die daraus resultierenden Beeintrachtigungen werden als Konflikt Bo1 ,Verlust
von Boden durch anlagebedingte (dauerhafte) Flacheninanspruchnahme (Versiegelung)®
zusammengefasst. Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Abarbeitung
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 15 BNATSCHG) werden die Eingriffe in
diese Bdden entsprechend bilanziert und ein Ausgleich/Ersatz vorgesehen (vgl. LBP,
Register 18). Des Weiteren kommt es durch die Verbindungsplatten (3 m x 7 m), welche
die Bohrpfahle mit dem Fundamentkopf verbinden, zu einer untergriindigen Versiegelung.
Die Platten werden jedoch mit einer 1,5 m machtigen Bodenschicht Gberdeckt, sodass eine
Bewirtschaftung von Ackerflachen bis an den Mast méglich bleibt. Weitere anlagebedingte
Auswirkungen aus landwirtschaftlich genutzten Béden sind nicht zu erwarten.

Zudem kommt es durch die Masten selbst zu einem Verlust landwirtschaftlicher Nutzflache
(17.956 m?). Zwar kann diesem eine durch den Ruckbau freiwerdende Flache von etwa
985 m? entgegenstellt werden und die in Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte
Flache verteilt sich auf weniger Maststandorte (112 Neubaumasten gegenuber
158 Ruckbaumasten), die Flacheninanspruchnahme durch die Maststandorte ist jedoch als
verbleibende erhebliche Umweltauswirkung zu werten. Diese wird in den Konflikten FI1
.Flachenbeanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flachen mit Beschrankungen flr
aktuelle Nutzung® und K3 ,Beeintrachtigungen der sonstigen Sachguter durch dauerhafte
Flacheninanspruchnahme (Maste und Mastfundamente)® zusammengefasst. Eine
landwirtschaftliche Nutzung von Acker und Grinland innerhalb des Schutzstreifens ist
dagegen weiterhin moglich.

Der Schutzstreifen wird wie die Grundstlicksinanspruchnahme fiir Bau, Betrieb und
Unterhaltung der Leitung Uber eine beschrankte personliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht)
i.S. von § 1090 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) gesichert und eine maogliche
Nutzungseinschrankung kann entschadigt werden. Dies ist jedoch nicht Teil des
Planfeststellungsverfahrens (vgl. Register 1).
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Betriebsbedingt

Potenziell relevante betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich in erster Linie durch
stoffliche und nichtstoffliche Emissionen sowie sonstige Stérungen aufgrund regelmaRiger
Wartungs- und Instandsetzungsmaflnahmen. Unter Berlcksichtigung der festgesetzten
Maflinahmen (vgl. Kap.6) ergeben sich jedoch keine landwirtschaftsrelevanten
Beeintrachtigungen.

Auch eine landwirtschaftliche Nutzung von Acker (einschliellich niedrigwtchsiger
Sonderkulturen) und Grunland wahrend des Betriebs der Hochstspannungsfreileitung ist
unter Gesichtspunkten der Arbeitssicherheit auch innerhalb des Schutzstreifens weiterhin
moglich (vgl. Kapitel 4.2.2). Mégliche betriebsbedingte Nutzungseinschrankungen kénnten
sich lediglich fur den Anbau hoéherwichsiger Sonderkulturen (z.B durch
Wuchshéhenbeschrankungen  fir  hdhere Baume)  ergeben. Auch sind
Nutzungserschwernisse bei der Nutzung spezieller Beregnungsanlagen unterhalb der
Freileitung moglich, fir die bestimmte Sicherheitsabstidnde einzuhalten sind. Eine
Beregnung bleibt jedoch weiterhin grundsatzlich mdglich.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Sinne von Verlusten
landwirtschaftlicher Nutzflachen oder dauerhafte relevante Nutzungseinschrankungen
kénnen damit insgesamt ausgeschlossen werden.

8 Quellenverzeichnis

Gesetze & Verordnungen

BBODSCHG — BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), das
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306)
geandert worden ist.

BBODSCHV — BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG vom 12. Juli 1999
(BGBI. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. I S. 1328) geandert worden ist.

BNATSCHG — BUNDESNATURSCHUTZGESETZ vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert
worden ist.

KV — KOMPENSATIONSVERORDNUNG HESSEN (2018): Verordnung Uber die Durchfuhrung von
KompensationsmaRnahmen, das Fiihren von Okokonten, deren Handelbarkeit und
die Festsetzung von Ersatzzahlungen — Hessen - (GVBI. 2018 S. 652).

NATSCHG - GESETZ DES LANDES BADEN-WURTTEMBERG ZUM SCHUTZ DER NATUR UND ZUR
PFLEGE DER LANDSCHAFT vom 23. Juni 2015, zuletzt geandert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S. 1233, 1250).

Antragsteller: Amprion GmbH
Bearbeitung: Amprion GmbH / TNL Energie GmbH
Stand: April 2021 34



380-kV-Netzverstarkung Urberach — Weinheim —Karlsruhe Register 25 — Landwirtschaftliche Belange
BBPIG-Vorhaben Nr. 19 Urberach — Pfungstadt — Weinheim — G380 — AltlulRheim — Daxlanden 2021
Abschnitt Vorhaben 19 Nord: Urberach — Pfungstadt — Weinheim

Literatur

BAY. LANDESAMT FUR UMWELT (2015): Handlungshilfe fir den Rickbau von
Mastfundamenten bei Hoch- und Hoéchstspannungsleitungen. Stand Okt. 2015

BUNDESMINISTERIUM FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND NUKLEARE SICHERHEIT (BMU) (2020)2
Flachenverbrauch — Worum geht es? Abrufbar unter: www.bmu.de/WS2220. Berlin.

BUNDESVERBAND BODEN (2013). Bodenkundliche Baubegleitung BBB. Leitfaden fur die
Praxis. Berlin. Erich Schmidt Verlag (BVB-Merkblatt, 2).

HMWEVL - HESSISCHES MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND
LANDESENTWICKLUNG (2018): Dritte Anderung des Landesentwicklungsplans
Hessen 2000 mit Zusammenfassender Erklarung gemal §10 Abs.3
Raumordnungsgesetz vom 21. Juni 2018.

LABO - BUND/LANDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (2002): Vollzugshilfe zu § 12
BBodSchV Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen
von Materialien auf oder in den Boden (§12 Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung), 11.09.2002.

LANDWIRTSCHAFTLICHER ~ FACHPLAN  SUDHESSEN  (2010):  Fortschreibung  des
Landwirtschaftlichen Fachplans. Grontmij, Koblenz. Hessischer Bauernverband e.V.
(HRsSG.).

RP DARMSTADT — REGIERUNGSPRASIDIUM DARMSTADT (2011): Regionalplan
Sudhessen/Regionaler Flachennutzungsplan 2010, bekannt gemacht vom
Regierungsprasidium Darmstadt am 17. Oktober 2011 (StAnz. 42/2011).

VERBAND REGION RHEIN-NECKAR (2014): Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar.
Genehmigt vom Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur Baden-Wirttemberg im
Einvernehmen mit dem Ministerium fir Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanung Rheinland-Pfalz am 26.09.2014. Mannheim.

Antragsteller: Amprion GmbH
Bearbeitung: Amprion GmbH / TNL Energie GmbH
Stand: April 2021 35


http://www.bmu.de/WS2220

	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einleitung
	2 Landwirtschaft in der übergeordneten Planung
	3 Relevante Wirkungen des Vorhabens
	4 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche
	4.1 Naturgut Boden
	4.1.1 Baubedingte Wirkungen
	4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen
	4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen

	4.2 Naturgut Fläche
	4.2.1 Baubedingte Wirkungen
	4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen
	4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

	4.3 Naturgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
	4.3.1 Baubedingte Wirkungen
	4.3.2 Anlagebedingte Wirkungen
	4.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen


	5 Kompensation auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
	6 Maßnahmenplanung
	VBoden
	V2 – Bodenbaubegleitung
	V5 - Rekultivierung von bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
	V8 - Bauzeitliche Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung
	V9 - Bodenarbeiten nur bei trockenem bis feuchtem Bodenzustand bzw. fester bis steif-plastischer Konsistenz
	V10 - Befeuchtung bei Trockenheit
	V11 - Erosionsschutz bei Bodenmieten
	V12 – Auslegen von Vlies an Rückbaumasten
	V13 - Gesonderte Lagerung schwermetallhaltiger Böden und ggfls. Entsorgung
	V14 - Gesonderte Lagerung von PAK-belasteten Böden und deren Entsorgung

	7 Zusammenfassung
	8 Quellenverzeichnis
	Gesetze & Verordnungen
	Literatur


